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Bankverbindungen: 
Kreissparkasse Köln 033 001652 (BLZ 370 502 99) 
Raiffeisenbank Sankt Augustin eG 1 200 178 013 (BLZ 370 697 07) 
VR-Bank Rhein-Sieg eG 5 000 459 013 (BLZ 370 695 20) 
Postbank Köln 231 08-503 (BLZ 370 100 50) 
Steyler Bank GmbH 11 949 (BLZ 386 215 00) 

Einheitlicher Euro-Zahlungsverkehrsraum (SEPA): 
IBAN DE11 3705 0299 0033 0016 52 Swift BIC: COKSDE33XXX 
IBAN DE27 3706 9707 1200 1780 13 Swift BIC: GENODED1SAM 
IBAN DE53 3706 9520 5000 4590 13 Swift BIC: GENODED1RST 
IBAN DE39 3701 0050 0023 1085 03 Swift BIC: PBNKDEFF370 
IBAN DE14 3862 1500 0000 0119 49 Swift BIC: GENODED1STB 

Öffentliche Verkehrsmittel 
Haltestelle:  
SANKT AUGUSTIN ZENTRUM 
Straßenbahn: 66 
Busse: 508, 517, 529, 535 

 

 
  

Der Bürgermeister 

 
 
 
Postanschrift: Stadtverwaltung  53754 Sankt Augustin 
 

An die  
Fraktionen  
im Rat der Stadt Sankt Augustin 
 
im Hause 
(per GroupWise/E-Mail) 
 
 

Dienststelle 

Bürgermeister- und Ratsbüro 
Ratsbüro, Markt 1 

Auskunft erteilt: 

Herr Holland 
Zimmer: 

402 

Telefon (0 22 41)  243-0  Durchwahl: 394 

Telefax  (0 22 41)  243-430  Durchwahl: 77394 

E-Mail-Adresse: guenther.holland@sankt-augustin.de 

Internet-Adresse: http://www.sankt-augustin.de 

Besuchszeiten 
Rathaus 

montags: 
8.30 - 12.00 u. 14.00 - 18.00 Uhr,  
dienstags bis freitags: 
8.30 Uhr - 12.00 Uhr 

Bürgerservice (Ärztehaus) 
montags bis freitags: 
7.30 Uhr - 12.00 Uhr, 
montags: 
14.00 Uhr - 18.00 Uhr, 

 

 

Ihr Schreiben vom Ihr Zeichen Mein Zeichen Datum 

            BRB-Holl.      17.03.2016 

 
 
Entfernen von Straßenlaternen 
Antrag der Fraktion Aufbruch, DS-Nr. 16/0074, vom 29.02.2016 
_______________________________________________________________________ 
 
Beratungsfolge 

 
Sitzungstermin 

 
Behandlung 

Umwelt-, Planungs- und Verkehrs-
ausschuss 

13.04.2016 
 

öffentlich 

_______________________________________________________________________ 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit nehme ich zum o.a. Antrag wie folgt Stellung: 
 
Prüfauftrag 1: 
Die Verwaltung wird beauftragt zu prüfen, ob die Straßenlaternen entlang des Fuß-
weges, der in Verlängerung der Straße Am Eichelkämpchen nach Süden entlang ei-
nes bewaldeten Geländes und im weiteren Verlauf entlang des Gemeindewaldes 
führt, abgeschaltet und entfernt werden können, weil der östlich dieses Weges verlau-
fende Teil des B-Planes 621 „Am Rehsprung“ zur Zeit bebaut und mit Straßenlater-
nen ausgestattet wird. 
 
Stellungnahme: 
Eine Demontage ist prinzipiell möglich. Die vorgeschlagene Route über den östliche 
gelegenen Weg führt allerdings derzeit noch über eine Baustraße im Neubaugebietes 
des Waldkauzweges. Dort stehen aufgrund des Bauzustandes noch nicht alle Stra-
ßenlaternen, d.h. zurzeit befinden sich dort lediglich 3 Laternen. 
 

 

___ 
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Die Verwaltung schlägt vor, die Demontage dann vorzunehmen, wenn die Alternativ-
route komplett ausgeleuchtet ist. 
 
Prüfauftrag 2: 
Die Verwaltung wird beauftragt darzulegen, ab wann in besagtem Neubaugebiet die 
Ausstattung mit Straßenlaternen erfolgt sein wird. 
 
Stellungnahme: 
Das Neubaugebiet wird durch einen Erschließungsträger erschlossen. Die Einrich-
tung der Straßenbeleuchtung erfolgt mit dem Baufortschritt der Wohnbebauung, da-
mit vorzeitige Schäden an der Beleuchtungsanlage durch Baufahrzeuge vermieden 
werden können. Zurzeit ist nicht absehbar, wann die verschiedenen Grundstücke be-
baut werden. 
 
Prüfauftrag 3: 
Die Verwaltung wird beauftragt eine Circa-Angabe zu machen, wie sich die Stromkos-
ten-Bilanz im Vergleich der beiden Beleuchtungsstrecken darstellen wird. 
 
Stellungnahme: 
Die Stromeinsparung durch Wegfall von 8 Laternen entlang der Fußwegeverbindung 
beträgt im Jahr ca. 80 € brutto. 
 
Im noch endgültig auszubauenden Waldkauzweg werden 7 neue Laternen errichtet, 
wobei wie erwähnt 3 Stück schon stehen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
gez. Klaus Schumacher 


